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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 
Produktname : Kühler-Leck-Stop BARDAHL 
Produktcode : 4001 # 739985R12 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 
Für die Allgemeinheit bestimmt 
Hauptverwendungskategorie : Verwendung durch Verbraucher 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Notrufnummer : + 32 (0)70.245.245 / +33 (0)1.45.42.59.59 
 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Bruxelles/Brussels 

+32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei 
dringenden Fragen zu 
Intoxikation 070 245 
245 an (kostenlos 
24/7). Wenn nicht 
erreichbar: 02 264 96 
30 (Standard-Gebühr) 

Deutschland Giftnotruf der Charité - 
Universitätsmedizin Berlin 
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG 

Hindenburgdamm 30 
12203 Berlin 

+49 (0) 30 19240  

Deutschland GBK GmbH Global Regulatory 
Compliance 
(Contract ID: 113810) 

Königsberger Str. 29 
55218 Ingelheim 

+49 (6132) 84463  

Luxemburg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - Reine 
Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Bruxelles/Brussels 

+352 8002 5500 Kostenlose 
Telefonnummer, rund 
um die Uhr erreichbar 
Experten beantworten 
alle dringenden 
Fragen zu 
gefährlichen 
Produkten auf 
Französisch oder 
Deutsch 

Österreich Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6 
1010 Wien 

+43 1 406 43 43  

Inverkehrbringer 
SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants 
ZI TOURNAI OUEST 2 - RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 
7522 TOURNAI 
BELGIQUE 
T +32 (0).69.59.03.60 - F +32 (0).69.59.03.61 
msds@bardahlfrance.com - www.bardahl.fr 

Lieferant 
SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants 
ZI TOURNAI OUEST 2 - RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 
7522 TOURNAI 
BELGIQUE 
T +32 (0).69.59.03.60 - F +32 (0).69.59.03.61 
msds@bardahlfrance.com - www.bardahl.fr 

mailto:msds@bardahlfrance.com
http://www.bardahl.fr/
mailto:msds@bardahlfrance.com
http://www.bardahl.fr/
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Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Schweiz Tox Info Suisse Freiestrasse 16 
8032 Zürich 

145 (aus dem Ausland: 
+41 44 251 51 51) 
Auskunft: +41 44 251 
66 66 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Nicht eingestuft 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Sicherheitshinweise (CLP) : P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Kindergesicherter Verschluss : Nicht anwendbar 
Fuehlbares warnzeichen : Nicht anwendbar 

2.3. Sonstige Gefahren 

Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

2-Propanol 
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (AT, BE, 
DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IE, LV, PL, RO, SE) 

CAS-Nr.: 67-63-0 
EG-Nr.: 200-661-7 
EG Index-Nr.: 603-117-00-0 
REACH-Nr: 01-2119457558-
25 

1-10 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

Glycerol 
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (BE, DE, 
ES, FI, FR, IE, PL) 

CAS-Nr.: 56-81-5 
EG-Nr.: 200-289-5 
REACH-Nr: 01-2119471987-
18 

1-10 Nicht eingestuft 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, 
Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das 
Atmen erleichtert. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Kontaminierte Kleidung ausziehen. Haut mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte 
Kleidung vor erneutem Tragen waschen. 
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Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Kohlendioxid. Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Sand. 
Ungeeignete Löschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Bei unvollständiger Verbrennung werden gefährliches Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und 
andere giftige Gase freigesetzt. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Löschanweisungen : Beim Bekämpfen von Chemikalienbränden Vorsicht walten lassen. 
Schutz bei der Brandbekämpfung : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz 

betreten. 
Sonstige Angaben : Flüssigkeit nicht in Kanalisation, Wasserläufe, Untergrund oder tiefer gelegene Bereiche 

gelangen lassen. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Maßnahmen : Umgebung räumen. Jede mögliche Zündquelle entfernen. Für ausreichende Belüftung 
sorgen, besonders in geschlossenen Räumen. Unbeteiligte vom Gefahrenbereich 
fernhalten. Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

6.1.2. Einsatzkräfte 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Für Rückgewinnung eindämmen oder mit geeignetem Material aufsaugen. Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls 
die Flüssigkeit in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Zur Rückhaltung : Produkt mit aufsaugenden Mitteln aufnehmen. 
Reinigungsverfahren : Verschüttetes Produkt so bald wie möglich mithilfe von absorbierendem Material 

aufnehmen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". Entsorgung von Festen 
Stoffen oder Rückständen: siehe Abschnitt 13: "Hinweise zur Entsorgung". 
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 
Hygienemaßnahmen : Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Nach Handhabung des Produkts 

immer die Hände waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerbedingungen : An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren. An 
einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor Frost schützen. Vor Hitze schützen. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
 

2-Propanol (67-63-0) 

Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

MAK (OEL TWA) 500 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [ppm] 200 ppm 

MAK (OEL STEL) 2000 mg/m³ 

MAK (OEL STEL) [ppm] 800 ppm 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Alcool isopropylique # Isopropylalcohol 

OEL TWA 500 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 200 ppm 

OEL STEL 1000 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 400 ppm 

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrêté royal 21/01/2020 

Dänemark - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

OEL TWA [1] 490 mg/m³ 

OEL TWA [2] 200 ppm 

OEL STEL 980 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 400 ppm 

Finnland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

HTP (OEL TWA) [1] 500 mg/m³ 

HTP (OEL TWA) [2] 200 ppm 

HTP (OEL STEL) 620 mg/m³ 

HTP (OEL STEL) [ppm] 250 ppm 

HTP (OEL C) 980 mg/m³ 

HTP (OEL C) [ppm] 400 ppm 



Kühler-Leck-Stop BARDAHL 
Sicherheitsdatenblatt  
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 
 

   

18-03-22 (Überarbeitungsdatum) DE (Deutsch) 5/12 

2-Propanol (67-63-0) 

Frankreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Alcool isopropylique 

VLE (OEL C/STEL) 980 mg/m³ 

VLE (OEL C/STEL) [ppm] 400 ppm 

Anmerkung Valeurs recommandées/admises 

Rechtlicher Bezug Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

AGW (OEL TWA) [1] 500 mg/m³ 

AGW (OEL TWA) [2] 200 ppm 

Ungarn - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

CK (OEL STEL) 500 mg/m³ 

Irland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

OEL TWA [2] 200 ppm 

OEL STEL [ppm] 400 ppm 

Lettland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

OEL TWA 350 mg/m³ 

OEL STEL 600 mg/m³ 

Polen - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

NDS (OEL TWA) 900 mg/m³ 

NDSP (OEL C) 1200 mg/m³ 

Rumänien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

OEL TWA 200 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 81 ppm 

OEL STEL 500 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 203 ppm 

Spanien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

VLA-ED (OEL TWA) [1] 500 mg/m³ 

VLA-ED (OEL TWA) [2] 200 ppm 

VLA-EC (OEL STEL) 1000 mg/m³ 

VLA-EC (OEL STEL) [ppm] 400 ppm 

Schweden - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

NGV (OEL TWA) 500 mg/m³ 

NGV (OEL TWA) [ppm] 200 ppm 

KTV (OEL STEL) 1000 mg/m³ 

KTV (OEL STEL) [ppm] 400 ppm 

Vereinigtes Königreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 999 mg/m³ 

WEL TWA (OEL TWA) [2] 400 ppm 

WEL STEL (OEL STEL) 1250 mg/m³ 
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2-Propanol (67-63-0) 

WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 500 ppm 

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

MAK (OEL TWA) [1] 500 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 200 ppm 

KZGW (OEL STEL) 1000 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 400 ppm 

USA - ACGIH - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

ACGIH OEL TWA 980 mg/m³ 

ACGIH OEL TWA [ppm] 400 ppm 

ACGIH OEL STEL 1225 mg/m³ 

ACGIH OEL STEL [ppm] 500 ppm 
 

Glycerol (56-81-5) 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Glycérine (brouillard) # Glycerine (nevel) 

OEL TWA 10 mg/m³ 

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrêté royal 21/01/2020 

Finnland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

HTP (OEL TWA) [1] 20 mg/m³ 

Frankreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Glycérine (aérosols de) 

VME (OEL TWA) 10 mg/m³ 

Anmerkung Valeurs recommandées/admises 

Rechtlicher Bezug Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

AGW (OEL TWA) [1] 200 mg/m³ inhalable fraction 

Irland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

OEL TWA [1] 10 mg/m³ 

Polen - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

NDS (OEL TWA) 10 mg/m³ 

Spanien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

VLA-ED (OEL TWA) [1] 10 mg/m³ 

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

MAK (OEL TWA) [1] 50 mg/m³ inhalable aerosol 

KZGW (OEL STEL) 100 mg/m³ inhalable aerosol 

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
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8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.5. Kontroll-Banderole 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

   

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 
Ein Augenschutz nur dort notwendig, wo heiße Flüssigkeit verspritzt oder versprüht wird. EN 166 

8.2.2.2. Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 
 
Handschutz: 
Bei wiederholtem oder länger anhaltendem Kontakt Handschuhe tragen. EN 374 

8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz: 
Gute Entlüftung des Arbeitsplatzes erforderlich 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Flüssig 
Farbe : Grün. 
Geruch : Keine Daten verfügbar 
Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 
pH-Wert : 7,4 – 9,4 
Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) : Keine Daten verfügbar 
Schmelzpunkt : Keine Daten verfügbar 
Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar 
Siedepunkt : Keine Daten verfügbar 
Flammpunkt : 93 – 100 °C 
Zündtemperatur : Keine Daten verfügbar 
Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar 
Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar 
Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 
Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar 
Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 
Dichte : 1 g/cm³ (20°C) 
Löslichkeit : Keine Daten verfügbar 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) : Keine Daten verfügbar 
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Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 
Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 
Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 
Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 
Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar 

9.2. Sonstige Angaben 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Unter normalen Anwendungsbedingungen stabil. 

10.2. Chemische Stabilität 

Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Nicht festgelegt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Wärme. Offene Flamme. Funken. Wasser, Feuchtigkeit. Gefrieren. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Bei unvollständiger Verbrennung werden gefährliches Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und andere giftige Gase freigesetzt. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 

2-Propanol (67-63-0) 

LD50 oral Ratte 5840 mg/kg 

LD50 Dermal Kaninchen 16,4 ml/kg 

LC50 Inhalation - Ratte [ppm] > 10000 ppm (6 hours) 
 

Glycerol (56-81-5) 

LD50 oral Ratte 12600 mg/kg 

LD50 Dermal Kaninchen > 10000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 
pH-Wert: 7,4 – 9,4 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft 
pH-Wert: 7,4 – 9,4 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 
 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
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Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

2-Propanol (67-63-0) 

NOAEC (inhalativ, Ratte, Dampf) ppm/6h 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft 
 

2-Propanol (67-63-0) 

LC50 - Fisch [1] 9640 mg/l (Pimephales promelas) 

LC50 - Andere Wasserorganismen [1] > 10000 mg/l (Daphnia magna) 

EC50 - Krebstiere [1] 5102 mg/l (OCDE 202) 

EC50 72h - Alge [1] > 100 mg/l (Scenedesmus subspicatus) 
 

Glycerol (56-81-5) 

LC50 - Fisch [1] 54000 mg/l 

LC50 - Fisch [2] > 1000 mg/l 

TLM - Fisch [1] > 1000 ppm 

TLM - Andere Wasserorganismen [1] > 10000 ppm 

Schwellenwert - Andere Wasserorganismen [1] 2900 mg/l 

Schwellenwert - Andere Wasserorganismen [2] > 10000 mg/l 

Schwellenwert - Alge [1] > 10000 mg/l 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

2-Propanol (67-63-0) 

Biologischer Abbau > 98 % 
 

Glycerol (56-81-5) 

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 0,87 g O₂/g Stoff 

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 1,16 g O₂/g Stoff 

ThSB 1,217 g O₂/g Stoff 

BSB (% des ThSB) 71 % TOD 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

2-Propanol (67-63-0) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 0,05 (25°C) 
 

Glycerol (56-81-5) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) -1,76 – 2,6 
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12.4. Mobilität im Boden 

Glycerol (56-81-5) 

Oberflächenspannung 0,063 N/m (20°C) 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Empfehlungen für Entsorgung ins Abwasser : Nicht in die Kanalisation oder die Umwelt gelangen lassen. 
Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung 

: Abfälle in geeigneten und gekennzeichneten Behältern sammeln und unter Beachtung der 
örtlichen Gesetze entsorgen. 

Ökologie - Abfallstoffe : Produkt nicht in die Umwelt gelangen lassen. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / RID 

ADR IMDG IATA RID 

14.1. UN-Nummer 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.5. Umweltgefahren 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 
Nicht anwendbar 
 
Seeschiffstransport 
Nicht anwendbar 
 
Lufttransport 
Nicht anwendbar 
 
Bahntransport 
Nicht anwendbar 
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14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 
 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 
Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 
Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff 
Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr 
gefährlicher Chemikalien unterliegen. 
Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente 
organische Schadstoffe unterliegen 
Enthält keine Stoffe, die der VERORDNUNG (EG) Nr. 1005/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. September 
2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen unterliegen. 
Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EU) 2019/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über das 
Inverkehrbringen und die Verwendung von Vorläuferstoffen für Sprengstoffe unterliegt. 
Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EC) 273/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über die Herstellung 
und das Inverkehrbringen bestimmter Stoffe zur unerlaubten Herstellung von Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen unterliegt. 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Frankreich 

Berufskrankheiten 

Code Beschreibung 

RG 84 Zustände, die durch flüssige organische Lösungsmittel für berufliche Zwecke verursacht werden: gesättigte oder 
ungesättigte aliphatische oder zyklische flüssige Kohlenwasserstoffe und Gemische davon; flüssige halogenierte 
Kohlenwasserstoffe; nitrierte Derivate aliphatischer Kohlenwasserstoffe; alkohole; Glykole, Glykolether; Ketone; 
Aldehyde; aliphatische und cyclische Ether, einschließlich Tetrahydrofuran; Ester; Dimethylformamid und 
Dimethylacetamin; Acetonitril und Propionitril; Pyridin; Dimethylsulfon und Dimethylsulfoxid 

 
Deutschland 
Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten 

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten 
Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1) 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 
Niederlande 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 
SZW-lijst van mutagene stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 
Vruchtbaarheid 

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 
Dänemark 
Brandschutzklasse : Klasse III-1 
Lagereinheit : 50 Liter 
Anmerkungen zur Einstufung : Entzündlich gemäß dänischem Justizministerium; Notfall-Management-Richtlinien für die 

Lagerung von entzündlichen Flüssigkeiten müssen befolgt werden 
Schweiz 
Lagerklasse (LK) : LK 10/12 - Flüssige Stoffe 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

Flam. Liq. 2 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2 

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.


